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87 

 
Der Bürgermeister  
 
 

Bekanntmachung 
 

vom 25.09.2013 
 

------------------------- 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
19.09.2013 die öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplanes 198 – Südlich Grünewaldstraße - gemäß 
§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung be-
schlossen.  
 
Der Bebauungsplan soll gemäß § 13 a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) im beschleunig-
ten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden. 
 
Das Plangebiet liegt am Rand der Eschweiler Innen-
stadt etwa 600 m nördlich des Bushofs. Die Abgren-
zung ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten 
Kartenausschnitt. 
  

 
(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 

 
Der Entwurf des Bebauungsplans 198 - Südlich Grü-
newaldstraße - liegt mit der Begründung in der Zeit 
vom 

 
07.10.2013 bis 08.11.2013 

 
in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem ausgelegten Entwurf des 
Bebauungsplanes 198 - Südlich Grünewaldstraße - 
abgegeben werden. 

 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung des Bebauungsplanes unbe-
rücksichtigt bleiben. Bei Einwendungen, die im Rahmen 
der Auslegung nicht, oder nur verspätet geltend gemacht 
wurden, die jedoch hätten geltend gemacht werden kön-
nen, ist ein Antrag nach § 47 der Verwaltungs-
gerichtsordnung unzulässig. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
  
Der vorstehende Beschluss für den in der Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplan  198 - Südlich Grünewald-
straße - wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
kann gegen Aufstellungsbeschlüsse, Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

  
b) der Aufstellungsbeschluss, die Satzung, die sonstige 

ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden, 

  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-

anstandet oder 
  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
 
Eschweiler, 25.09.2013 
 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 
 

Bekanntmachung 
 

vom 25.09.2013 
 

------------------------- 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Rates 
der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 19.09.2013 
die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplans 223 
– Friedhof Nothberg – gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden 
Fassung im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB sowie die früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an dieser Bauleitpla-
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nung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 4 
der Satzung über die Bürgerbeteiligung der Stadt 
Eschweiler beschlossen.  
 
Das Plangebiet liegt  im Ortsteil Nothberg. Die Ab-
grenzung ergibt sich aus dem nachstehend abge-
druckten Kartenausschnitt. 
 

 
(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 

 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wird die be-
absichtigte Planung in der Zeit  
 

vom 07.10. bis 21.10.2013 

 

in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht öffentlich ausgestellt. 

Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbeson-
dere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu infor-
mieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern 
und die Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu 
erörtern.  

 

Bekanntmachungsanordnung 
  
Die vorstehenden Beschlüsse für die in der Aufstel-
lung befindliche 2. Änderung des Bebauungsplanes 
223 - Friedhof Nothberg - werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann gegen Aufstellungsbeschlüsse, Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn, 
  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Aufstellungsbeschluss, die Satzung, die sonstige 
ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden, 

  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-

anstandet oder 
  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
 
Eschweiler, 25.09.2013 
 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister 
 

Bekanntmachung vom 25.09.2013 
------------------------------------------------- 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
05.06.2013 den Bebauungsplan 284 - Obstwiese Kalvari-
enbergstraße -  gemäß § 10 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. l. S. 2414) in der zurzeit geltenden 
Fassung i. V. m. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 
666) in der zurzeit geltenden Fassung als Satzung be-
schlossen. 
 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Kinzweiler. Die Abgren-
zung ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten 
Kartenausschnitt. 
 

 
(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 
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Entsprechend § 10 BauGB liegt der Bebauungsplan 
284 - Obstwiese Kalvarienbergstraße - als Satzung 
mit der Begründung ab sofort in der Abteilung für 
Planung und Entwicklung der Stadt Eschweiler, 52249 
Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, 4. Obergeschoss, 
Zimmer 447a, dauernd während der Öffnungszeiten 
zur Einsichtnahme bereit. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
284 - Obstwiese Kalvarienbergstraße - in Kraft. 
 
Hingewiesen wird auf die Vorschriften der  
§§ 214 und 215 BauGB. Danach sind eine nach § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 
2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgan-
ges unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit Bekanntmachung des Bebauungsplans 284 - 
Obstwiese Kalvarienbergstraße - schriftlich gegenüber 
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend gemacht wor-
den sind. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und Satz 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf 
eines Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Eschweiler vorher gerügt worden und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Eschweiler, 25.09.2013 
 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 


